
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung 
Dienstag, 5. Dezember 2023, 20.00 Uhr im Gemeindesaal 
 

 
 

TRAKTANDEN 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 2023 
 (Beschluss- und ausführliches Protokoll) 

2. Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 (Kenntnisnahme) 

3. Budget 2024 inkl. Bericht Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission RGPK 

4. Projekt Optimierung Strassenbeleuchtung 2024 – 2026; Investitionskredit 

5. Projekt Dachsanierung Vordach Mehrzweckhalle; Investitionskredit 

6. Projekt Ersatz Trinkwasserleitung Reservoir Galms Seltisberg; Investitionskredit 

7. Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen  
der Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) 

8. Teilrevision Reglement Wärmeverbund 

9. Verabschiedungen  

10. Informationen aus dem Gemeinderat 

11. Verschiedenes 
 

Im Anschluss an die Einwohnergemeindeversammlung wird ein Apéro offeriert. 
 

 
EINWOHNERGEMEINDE LUPSINGEN 
Namens des Gemeinderates: 
Der Präsident: Die Verwalterin-Stv.: 
sign. Marcel Staudt sign. Daniela Tschopp 

 
 
 
 
 Das ausführliche Protokoll kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
Weitere Unterlagen zu den Traktanden sind unter 
 www.lupsingen.ch/politik/gemeindeversammlung/einladungen-und-protokolle.html/95  
zugänglich, können bei der Gemeindeverwaltung eingesehen oder mit dem QR Code 
aufgerufen werden. 
  

http://www.lupsingen.ch/politik/gemeindeversammlung/einladungen-und-protokolle.html/95
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Traktandum 1 
 

Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Juni 2023 
(Beschluss- und ausführliches Protokoll) 
 

 
Auszug aus dem Beschlussprotokoll: 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 91 
 
Traktandenliste 

://: Der Antrag zur Änderung der Reihenfolge – das Traktandum 7 «Wahl des Führungsmodells 
der kommunalen Schule» soll als 2. Traktandum behandelt werden – wird mit 51 Ja-Stimmen 
gegen 22 Nein-Stimmen genehmigt. 
 
1. Traktandum 

://: Das Beschlussprotokoll und das öffentlich aufgelegte ausführliche Protokoll der Einwohner-
gemeindeversammlung vom 22. März 2023 wird mit 78 Ja-Stimmen genehmigt. 
 
2. Traktandum 

://: Für das Kommissionsmodell als Führungsstruktur der kommunalen Schule werden 9 Ja-Stim-
men abgegeben. 

://: Das Schulratsmodell als Führungsstruktur der kommunalen Schule wird mit 83 Ja-Stimmen 
und 5 Enthaltungen genehmigt. 
 
3. Traktandum 

://: Der Nachtragskredit in der Höhe von CHF 27'909.70 (unter Berücksichtigung von +/-10% Kos-
tengenauigkeit) und die Schlussabrechnung in der Höhe von CHF 804'801.85 zum Projekt Sa-
nierung Kindergarten wird mit 84 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen geneh-
migt. 
 
4. Traktandum 

://: Die Schlussabrechnung in der Höhe von CHF 97'738.65 zum Projekt Beschattungs- und Be-
lüftungskonzept Schulhaus wird mit 88 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
 
5. Traktandum 

://: Der Nachtragskredit in der Höhe von CHF 11'517.40 und die Schlussabrechnung in der Höhe 
von CHF 151'517.40 zum Projekt Neugestaltung Dorfspielplatz wird mit 81 Ja-Stimmen gegen 1 
Nein-Stimme und 5 Enthaltungen genehmigt. 
 
6. Traktandum 

Mit 52 Ja-Stimmen gegen 9 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen wird beschlossen: 

://: Der Antrag, die Schlussabrechnung in der Höhe von CHF 265'502.10 des Projekts Revision 
Zonenplan und Zonenreglement Siedlung zu genehmigen, wird abgelehnt. 

://: Die RGPK wird beauftragt, das Geschäft zu prüfen. 

Kenntnisnahme: 
Der Anlagenwert von CHF 164'764.35 der Revision Zonenplan und Zonenreglement Siedlung 
wird ausserplanmässig zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 abgeschrieben. 
  



EGV vom 5. Dezember 2023 Seite 3 

 
7. Traktandum 

://: Die Rechnung 2022 bestehend aus 

 Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 104'539.79 und 

 Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF -6'506.30 
wird mit 66 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme und 12 Enthaltungen genehmigt. 
 
8. Traktandum 

://: Die Aufhebung des EGV-Beschlusses «Verkauf Modulgebäude» vom 10. September 2019 
wird mit 83 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
 
Traktanden 9 bis 11 – Keine Beschlüsse. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung vom 
Beschluss- sowie ausführlichen Protokoll vom 8. Juni 2023.  
 

 
 
 

Traktandum 2 

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 (Kenntnisnahme) 

 
Gemäss § 157c des Gemeindegesetzes gibt sich die Einwohnergemeinde jährlich einen Aufga-
ben- und Finanzplan. Dieser beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraussichtliche Entwick-
lung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf und zeigt die Mass-
nahmen zur Beibehaltung oder Erreichung eines auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalts 
auf. Er ist zusammen mit dem Budget der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme vorzule-
gen. Die Aufgaben- und Finanzplanung ist der Finanz- und Kirchendirektion BL einzureichen. 
Gemäss § 55 Abs. 3b der Gemeinderechnungsverordnung bildet die Aufgaben- und Finanzpla-
nung eine Grundlage für die Budgetbegutachtung durch die Rechnungsprüfungskommission. 
 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklungen der Liquidität sowie des Eigenkapitals 
über den gesamten Finanzhaushalt: 
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Zugunsten einer differenzierten Betrachtung zwischen dem steuerfinanzierten (allgemeiner 
Haushalt) und den gebührenfinanzierten Bereichen (Spezialfinanzierungen) wurde die Aufgaben- 
und Finanzplanung entsprechend aufgeteilt. 
 
Die Erstellung der Aufgaben- und Finanzplanung basiert auf dem letzten abgeschlossenen Rech-
nungsjahr. Für das laufende Jahr wird das genehmigte Budget verwendet. Die Grundlage für die 
Planjahre bildet das beantragte Budget für das Folgejahr (erstes der fünf Planjahre). Die Fort-
schreibung dieses Budgets wird mit verschiedenen relevanten Parametern korrigiert. Diese wer-
den nachfolgend in den entsprechenden Bereichen kurz erläutert. 
 
Steuerfinanzierter Bereich 
Beim Steuerfuss der natürlichen Personen ist keine Veränderung vorgesehen. Die Veränderun-
gen aufgrund der Steuerreform SV17 ab 2023 bei den Kapital- und Ertragssteuern der juristi-
schen Personen sowie aufgrund der Vermögenssteuerreform der natürlichen Personen sind im 
vorliegenden Aufgaben-/Finanzplan berücksichtigt. Die Auswirkungen der konjunkturellen Ver-
änderungen und Prognosen auf die Steuererträge wurden aufgrund von Angaben der Steuerver-
waltung BL berechnet. Einmalige und wiederkehrende Korrekturen gegenüber dem Budget 2024, 
welches die Grundlage für die Planperiode bildet, sind separat ausgewiesen. Der Finanzaus-
gleich wurde unverändert fortgeschrieben. Bei der Bevölkerung wurde eine jährliche Zunahme 
von 5 Personen berücksichtigt. Für das zu beschaffende Fremdkapital wurde ab dem Jahr 2024 
mit einem Zinssatz von 2% gerechnet. Die aus den geplanten Investitionen (siehe nachfolgendes 
Investitionsprogramm) resultierenden Abschreibungen sind gemäss Finanzhandbuch der BL-Ge-
meinden differenziert nach den entsprechenden Anlagekategorien respektive aufgrund der Nut-
zungsdauer der jeweiligen Investitionsobjekte berechnet. 
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Die in der Planperiode geplanten Investitionen von CHF 3,602 Mio. führen dazu, dass das Ver-
waltungsvermögen das Eigenkapital übersteigen wird und somit eine geringe Nettoschuld ent-
steht, welche sich ab 2027 wieder reduzieren sollte. Die geplanten Investitionen können nur teil-
weise aus eigenerwirtschafteten Mitteln finanziert werden, was zu einer Erhöhung der Verschul-
dung führt. Werden die Investitionen in den späteren Jahren nach der Planperiode nicht in diesem 
Umfang fortgeführt, sind die geplanten Investitionen tragbar und die mittel- und langfristige Aus-
geglichenheit des allgemeinen Finanzhaushaltes ist gewährleistet. 
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Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 
Für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung sind ab 2025 Gebührenveränderungen geplant. 
Im 2025 soll dieser auf CHF 2.70/m3 angehoben werden und im 2027 auf CHF 3.00. Die Ergeb-
nisse der Erfolgsrechnung der Planjahre weisen durchgehend Defizite von bis zu TCHF 85 aus, 
was zu einem Abbau des Eigenkapitals führen wird. Da die Ergebnisse ohne Abschreibungen 
negativ sind, können keine eigenen Mittel für die Finanzierung der im Umfang von TCHF 2,272 
Mio. geplanten Investitionen (siehe nachfolgende Tabelle) generiert werden. Das per 31.12.2022 
bestehende Nettovermögen von rund TCHF 660 wird zur Nettoschuld von ca. TCHF 1,74 Mio. 
Im Sinne der rollenden Planung der Aufgaben- und Finanzpläne sind in den nächsten Jahren 
Korrekturmassnahmen zu prüfen. 

 
 
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 
Bei der Abwasserbeseitigung sind keine Gebührenerhöhungen geplant. Ungewiss ist jedoch die 
Kostenentwicklung bei den kantonalen Schmutzwassergebühren. Während der gesamten Plan-
periode wird mit einem jährlichen Defizit zwischen TCHF 34 und TCHF 74 gerechnet, was zu 
einem entsprechenden Abbau des Eigenkapitals führt. Da die Ergebnisse ohne Abschreibungen 
negativ sind, können keine eigenen Mittel für die Finanzierung der im Umfang von TCHF 1,688 
Mio. geplanten Investitionen (siehe nachfolgende Tabelle) generiert werden. Da die Spezialfinan-
zierung Abwasserbeseitigung per 31.12.2022 über CHF 2.1 Mio. Eigenkapital verfügt und prak-
tisch kein Verwaltungsvermögen bilanziert ist, besteht am Ende der Planperiode immer noch ein 
Nettovermögen von rund CHF 0,68 Mio. 
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Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung 2024 bis 2028 zur Kenntnis zu nehmen. 
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Traktandum 3 

Budget 2024 

 

a.) Festsetzung der Grundlagen zum Budget 2024 

 

 

Steuern und Gebühren 

 

2024 

 

2023 

Einkommens- und Vermögenssteuer 58 % 58 % 

Ertragssteuer juristische Personen 55 % 55 % 

Kapitalsteuer juristische Personen 55 % 55 ‰ 

Sondersteuer juristische Personen 55 % 55 % 

Wasserbezugsgebühr für Frischwasser pro m3 

(exkl. 2.5% MWST) 

CHF 2.40 CHF 2.40 

Abwassergebühr für Schmutzwasser pro m3 

(exkl. 7.7% MWST) 

CHF 1.70 CHF 1.70 

35l Kehrichtsackgebührenmarke (inkl. 7.7% MWST) CHF 2.00 CHF 2.00 

Containermarken (inkl. 7.7% MWST) CHF 30.00 CHF 30.00 

Grünabfallgebührenmarke (inkl. 7.7% MWST) CHF 4.00 CHF 4.00 

Kunststoff-Sammlung (inkl. 7.7% MWST) CHF 2.55 CHF 2.55 

Hundetaxe für den 1. Hund (Hofhund gratis) 

Hundetaxe für jeden weiteren Hund 

CHF 100.00 

CHF 140.00 

CHF 100.00 

CHF 140.00 

b.) Genehmigung Budget Erfolgsrechnung 2024 

 

Die Aufwendungen betragen total  CHF 6'169'200.00 
Die Erträge betragen total  CHF 6'261'500.00 
Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 92'300.00 
 

c.) Genehmigung Budget Investitionsrechnung 2024 

 

Die Ausgaben betragen total  CHF 2'469'000.00 
Die Einnahmen betragen total  CHF 140'000.00 
Daraus resultieren Nettoinvestitionen von CHF 2’329’000.00 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2024 
inklusive der Steuersätze und Gebühren wie vorgeschlagen zu genehmigen. 
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Budget Erfolgsrechnung 2024 

 
Erfolgsrechnung 
 
Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Aufwand von CHF 6'169'200.00 und einem 
Ertrag von CHF 6'261'500.00 einen Ertragsüberschuss von CHF 92'300.00 auf. Im Budget 2023 
wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 29’987.00 gerechnet. Beim Nettoaufwand der ein-
zelnen funktionalen Bereiche (0 – 9) besteht im Bereich Bildung die höchste Abweichung von 
CHF 42'006.00 (Mehraufwand) zum Budget des Vorjahres. Dies ist vor allem auf die erhöhten 
Lohnkosten zurückzuführen (u.a. Teuerungsanpassung). Die übrigen Bereiche weisen sowohl 
positive als auch negative Abweichungen beim Nettoaufwand auf. Im Bereich Finanzen und Steu-
ern wird mit einem Nettoertrag in der Grössenordnung des Vorjahres gerechnet. Die wesentli-
chen Veränderungen werden in einem separaten Verzeichnis erläutert. 
 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehraufwand von CHF 60'200.00 aus. 
Im Vorjahr wurde mit einem Defizit von CHF 74'717.00 budgetiert. Die Erträge wurden etwas 
höher als im Budget 2023 sowie der Jahresrechnung 2022 budgetiert. Für die Spezialfinanzie-
rung Abwasserbeseitigung ist analog zum Vorjahr und unveränderten Erträgen ein Defizit von 
CHF 34'400.00 budgetiert. Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung beträgt das budgetierte 
Defizit CHF 3'100.00. Eine Anpassung der Gebühren ist für 2024 nicht vorgesehen. Für den 
Wärmeverbund wird u.a. aufgrund der nochmals steigenden Energiepreise mit einem Defizit von 
CHF 10'900.00 gerechnet. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Übersicht nach Artengliederung mit Vergleich zum Budget 2023 
und zur Rechnung 2022: 
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Nachfolgend die Auswertung der Erfolgsrechnung nach Funktionen ebenfalls mit Vergleich zum 
Vorjahresbudget und zur Rechnung 2022: 

 

Budget Investitionsrechnung 2024 
 
Das Investitionsbudget 2024 sieht insgesamt Ausgaben von CHF 2'469’000.00 vor. Davon wer-
den CHF 1'252’000.00 im steuerfinanzierten Bereich investiert. Die gesamten Einnahmen von 
CHF 140'000.00 fallen im gebührenfinanzierten Bereich resp. in den Spezialfinanzierungen (An-
schlussbeiträge) an. Die Investitionen des steuerfinanzierten Bereichs beinhalten verschiedene 
Investitionen im Schulhaus, die Sanierung von einem Teil der Dorfbrunnen (2. Teil ist dann im 
2025 vorgesehen), verschiedene Strassensanierungen, Beleuchtungsersatz (1. Teil, der 2. Teil 
erfolgt im 2025), die Ersatzanschaffung eines Fahrzeuges für den Werkdienst sowie die Einfrie-
dung des Friedhofs. In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung sind insgesamt Investitionen 
von CHF 750'000.00 geplant. Die Investitionen für die Abwasserbeseitigung betragen Total CHF 
467'000.00. Die Investitionen können im steuerfinanzierten Bereich zu 35 % aus eigenen Mitteln 
finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad). In der Wasserversorgung sowie der Abwasserbe-
seitigung ist eine grosse Investitionstätigkeit vorgesehen. Zudem weisen beide Rechnungen ei-
nen Cash-Drain aus, sodass keine Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden können 
(negativer Selbstfinanzierungsgrad). In der Investitionsrechnung sind die für 2024 vorgesehenen 
Ausgaben enthalten. Die effektiv zu bewilligenden Sonderkredite gehen aus der Auflistung der 
Investitionen hervor. Diese sind teilweise abweichend, da die Kosten der Investitionen – vor allem 
bei grösseren Projekten - meistens über mehrere Jahre verteilt sind. 
 
Für Kredite, welche den Betrag von CHF 50'000.00 überschreiten, bildet das Budget nicht die 
Rechtsgrundlage. Diese Kredite werden der Gemeindeversammlung gemäss § 6 Abs. 2 lit. a der 
Gemeindeordnung mit entsprechenden Sondervorlagen unterbreitet. 
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Das Investitionsbudget 2024 im Überblick: 
  Ausga-

ben 
Einnah-
men 

2 Bildung   
 Schulhaus Fassadensanierung  140’000  
 MZH Dachsanierung 80’000  
 Schulhaus Belüftung / Kühlung 80’000  
 Total Bildung 300’000  
    
    
3 Denkmalpflege und Heimatschutz   
 Sanierung Dorfbrunnen 120’000  
 Total Denkmalpflege und Heimatschutz 120’000  
    
6 Verkehr   
 Sanierung Hagenweg 345‘000  
 Sanierung Gässli West 32’000  
 Strassenbeleuchtung (Teil 2024) 220’000  
 Sanierung Leimenweg 150’000  
 Ersatzanschaffung Rapid 30’000  
 Total Verkehr 777’000 

 

    
7 Umweltschutz und Raumordnung   
71 Wasserversorgung   
 Sanierung Hagenweg Wasserleitung 102’000  
 Hof Oestel Ersatz Quellleitung 279’000  
 Sanierung Gässli West Wasserleitung 14’000  
 Wasserleitungen Leimenweg 80’000  
 Wasserversorgung Gässli West 65’000  
 Ersatz Trinkwasserleitung Reg. Galms 210’000  
 Anschlussbeiträge private Haushalte  60’000 
72 Abwasserbeseitigung   
 Sanierung Hagenweg Sauber-/Mischwasserleitung 169’000  
 Sanierung Gässli West Sauber-/Mischwasserleitung 17’000  
 Abwasserleitungen Leimenweg 85’000  
 Sauberwasserleitung Bündtenstrasse 7 46’000  
 Kanalsanierung (1. Teil) 150’000  
 Anschlussbeiträge private Haushalte  80‘000 
77 Friedhof und Bestattung   
 Einfriedigung Friedhof 55’000  
 Total Umweltschutz und Raumordnung 1'272’000 140‘000 
    
87 Fernwärmebetriebe   
 Anschlussbeiträge private Haushalte  0 
    
 Total 2'469’000 140‘000 

 
Weitere Unterlagen zum Budget 2024 können auf der Gemeindehomepage www.lupsingen.ch 
oder bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.  
 
 
  

http://www.lupsingen.ch/
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Traktandum 4 
 

Projekt Optimierung Strassenbeleuchtung 2024 – 2026; Investitionskredit 
 

 
Die öffentliche Beleuchtung der Gemeindestrassen ist teilweise veraltet und weitgehend nicht 
mehr auf dem Stand der neusten Technik. Mit der neuen Beleuchtung soll folgendes erreicht 
werden: 
 

 Minderung der Lichtverschmutzung 

 Stromeinsparung mit LED-Technik 

 Richtige Beleuchtung nach Norm 

 Sanierung der öffentlichen Beleuchtung mit einer Strassenerneuerung. 
 
Dazu soll allgemein die LED-Technologie eingesetzt werden, was Lichtsteuerung und bedarfs-
abhängige Steuerung erlaubt. 
 
1. Priorität: Ersatz von 27 Saphir, Melux und Glocken Leuchten gegen LED-Leuchten mit intelli-
genter Steuerung (Kosten CHF 50’000.00). 
Die aktuellen Leuchtmittel haben eine Lebensdauer von ca. vier Jahren und müssen dann ersetzt 
werden. Neue LED-Leuchten benötigen keinen Leuchtmittelaustausch mehr, sondern nur noch 
eine periodische Reinigung. 
 
2. Priorität: Ersatz der 127 Huber-Leuchten; Kompletter Ersatz der Leuchtpunkte (Kandelaber 
und Leuchte) gegen Stahlkandelaber mit LED-Leuchten und intelligenter Steuerung (Kosten 
CHF 365'000.00).  
Mit diesem Austausch kann der Stromverbrauch auf ca. 5’3000 kWh pro Jahr reduziert werden. 
Die Umsetzung dieser Priorität hat einen sehr grossen Einfluss auf die Ausleuchtung der Stras-
sen, das Sicherheitsempfinden der Verkehrsteilnehmer und die Licht Emissionen in den jeweili-
gen Strassen. 
 
Die Totalkosten (Priorität 1 und Priorität 2) betragen CHF 415'000.00. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Investitionskredi-
tantrag von CHF 415'000.00 inkl. MwSt. für das Projekt Optimierung Strassenbeleuchtung 
2024 – 2026 zu genehmigen. 
 

 
 
 

Traktandum 5 
 

Projekt Dachsanierung Vordach Mehrzweckhalle; Investitionskredit 
 

 
Die Eternitplatten auf dem Vordach der Mehrzweckhalle sind teilweise gerissen. Das hat auch 
schon zu einem Wassereinbruch geführt. Das Dach muss dringend saniert werden, um weitere 
Wassereinbrüche und weiteren Schaden zu vermeiden.  
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Investitionskredit 
von CHF 175'000.00 inkl. MwSt. für das Projekt Dachsanierung Vordach Mehrzweckhalle 
zu genehmigen. 
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Traktandum 6 
 

Projekt Ersatz Trinkwasserleitung Reservoir Galms Seltisberg;  
Investitionskredit 
 

 
Ausgangslage: 
 
Die Trinkwasserleitung ab Pumpwerk Unterbergen in Bubendorf ins Reservoir Galms ist für die 
Wasserversorgung der Gemeinden Seltisberg und Lupsingen von zentraler Bedeutung. In einer 
Stahlrohrleitung mit 150mm Innendurchmesser wird das Trinkwasser von Bubendorf ins 170 Me-
ter höher gelegene Reservoir Galms gepumpt. Die Leitung wurde 1968 zusammen mit dem 
Pumpwerk Unterbergen erstellt. 
 
Im Jahr 2016 musste Nahe dem Truppenübungsplatz in Seltisberg oberhalb des Hofes Sonnweid 
ein Stück von rund 30 Meter Länge infolge hohem Wasserverlust ersetzt werden. Ein neues Leck 
im 2017 zwang uns zum notfallmässigen Leitungsersatz ab Hof Sonnweid bis Schieber im Sonn-
weidweg. In beiden Fällen konnten die Lecks trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Die 
Gemeinden Seltisberg und Lupsingen teilten sich jeweils die Kosten. 
 
Aus diesen Gründen erwogen die Gemeinderäte Seltisberg und Lupsingen die Projektierung mit 
Ersatz des Teilstück Sonnweid bis zum Reservoir Galms voranzutreiben. Ins Budget 2023 wur-
den in beiden Gemeinden Projektierungskredite aufgenommen. 
 
Der Auftrag für die Projektierung wurde an das Ingenieurbüro Holinger aus Liestal vergeben. 
 
Projektbeschrieb: 
 
Die Leitungsführung schliesst im Steilhang punkto Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung von 
Anliegen des Naturschutzes am besten ab. Der Ersatz der Leitung beträgt 470 Meter und betrifft 
den oberen Streckenabschnitt zum Reservoir Galms in Seltisberg. Im steilen Abschnitt sind be-
sondere bauliche Massnahmen vorgesehen, um eine langlebige Funktion sicherzustellen. Die 
Bauarbeiten werden zusätzlich von einem Geologen begleitet. 
 
Die Leitung wird mit Druckrohren aus Kunststoff (PE-HD) erstellt. Der Innendurchmesser beträgt 
147mm. Parallel dazu wird ein Schutzrohr mit einem neuen Kabel für das Leitsystem verlegt. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bau der Wasserleitung im mittleren Abschnitt (2017) wurden neue, 
zusätzliche Bodenvernässungen durch Wasseraustritte festgestellt. Die Ursache ist vermutlich 
auf die Unterbrechung des unterirdischen Fliessweges infolge der dichten Hinterfüllung des Lei-
tungsgrabens zurückzuführen. Zur Fassung des austretenden Hangwassers ist eine Erweiterung 
des bestehenden Sickergrabens und der Sickerleitung (L = ca. 21 Meter) geplant. 
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Kostenschätzung (Genauigkeit +/- 20%) 
 

Baukosten  CHF   204'000 
Installation 25% CHF     51’000 
Regie 10% CHF     20’000 
Baumschutz  CHF       5’000 
Verkabelung  CHF     15’000 
Unvorhergesehenes / Reserve 20% CHF     59’530 
Baukosten  CHF   354’530 
   

Baunebenkosten und Honorar 20% CHF     71’000 
   

Zwischentotal  CHF   425’530 
   

MWST 8.10% ab 2024 CHF     34’470 
   

Gesamtkosten inkl. MWST  CHF    460’000 
 
Die Gemeinde Seltisberg handelt als Bauherr bzw. übernimmt die Projektierung und Auslosung 
des Auftrags. Die Gemeinde Lupsingen wird die Hälfte der Kosten übernehmen. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Investitionskredit 
von CHF 230'000.00 inkl. MwSt. für das Projekt Ersatz Trinkwasserleitung Reservoir Galms 
Seltisberg zu genehmigen. 
 

 
 

Traktandum 7 
 

Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleis-
tungen der Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) 
 

 
Das Reglement über die Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen durch 
die Gemeinde wurde per 24. Juli 2018 in Kraft gesetzt. Das bestehende Reglement soll durch 
ein neues Reglement abgelöst werden, welches gleichlautend ist wie die Reglemente der Ge-
meinden der Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL). 
 
Per 1. Januar 2022 wurde die Alters- und Pflegeregion Liestal (APRL) auf der Gesetzesgrundlage 
des umfangreich revidierten Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) in Kraft gesetzt. Ziel der 
Versorgungsregionen ist es, neben der Sicherstellung der notwendigen Versorgungsangebote 
und Pflegequalität (Versorgungskonzept), die Thematik auch aus betriebswirtschaftlichen Aspek-
ten zu optimieren und mit den passenden Synergieeffekten effizient und für alle Stakeholder nach 
deren Bedürfnissen zu organisieren und sicher zu stellen. Dazu gehört auch, dass die reglemen-
tarischen Grundlagen, welche Einfluss auf diese Thematik haben, innerhalb der Versorgungsre-
gion einheitlich geregelt und harmonisiert werden. 
 
An Personen, die in Alters- und Pflegeheimen oder in Spitälern leben und deren Taxen über der 
Obergrenze liegen, werden auf Gesuch hin Zusatzbeiträge im Umfang der durch die Obergrenze 
entstandenen Finanzierungslücke ausgerichtet. Zuständig für die Finanzierung und Ausrichtung 
der Zusatzbeiträge ist diejenige Einwohnergemeinde, in welcher die Person vor dem Heim- oder 
Spitaleintritt ihren Wohnsitz hatte. Neu geregelt sind die Rückzahlung der Zusatzbeiträge sowie 
die Einschränkung der Rückzahlbarkeit der Zusatzbeiträge bei selbstbewohntem Wohneigentum. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Reglement zur Be-
grenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen der Alters- und Pflegeregion 
Liestal (APRL) zu genehmigen. 
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Traktandum 8 
 

Teilrevision Reglement Wärmeverbund 
 

 
Ausgangslage 
 
Das Wärmeverbundreglement und dessen Anhang entsprechen nicht der gelebten Praxis. Mit 
der Festlegung der Gebühren wurde bereits mehrfach auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Bis 
zum Ablauf der laufenden Verträge sollten nur die wesentlichsten Änderungen vorgenommen 
werden. 
 
Mit der Jahresrechnung 2021 wurde der Wärmeverbund in eine Spezialfinanzierung überführt. 
Eine komplette Änderung der Gebührenstruktur im Reglement und dessen Anhang ist aufgrund 
der geltenden Verträge aktuell nicht möglich.  
 
Das Reglement Wärmeverbund trat am 1.1.2009 in Kraft. Nach § 12 Abs. 1 ist der Wärmeverbund 
als gesonderte Rechnung zu führen und muss innert 10 Jahren selbsttragend über die gesamte 
Nutzungsdauer ausgeglichen sein. Seit der Einführung von HRM2 wurden in den Jahren 2014 
bis 2020 insgesamt netto Mehrerträge von CHF 34'710.30 erzielt. Diese wurden jedoch nicht 
ausgewiesen, sondern als Minderaufwendungen den Wärmegebühren der Gemeindeliegen-
schaften gutgeschrieben. Mit dieser Massnahme wurde der Wärmeverbund «ausgeglichen» ge-
staltet. Die Handhabung widerspricht einer transparenten und rechtskonformen Buchführung. 
Anlässlich der Abschlussbesprechungen der Jahresrechnung 2022 stellte die Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission die Frage, wie der Gemeinderat allfällige künftige Defizite im 
Wärmeverbund decken will. Die Einlage der obigen Mehrerträge in das Eigenkapital der Spezi-
alfinanzierung Wärmeverbund zu Lasten der Jahresrechnung 2023 wurde damals als Lösungs-
ansatz präsentiert und akzeptiert. 
 
Die Reglementsanpassungen sind in einer Synopse auf der Homepage dargestellt oder können 
auf der Verwaltung bezogen werden. Die Anpassungen sollen per 1. Januar 2024 in Kraft treten. 
Die Teilrevision wurde zur Vorprüfung beim Kanton Basel-Landschaft eingereicht. 
 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Teilrevision Regle-
ment Wärmeverbund zu genehmigen. 
 

 
 

 
 

Traktandum 9 
 

Verabschiedungen 
 

 
 
Folgende Behördenmitglieder werden verabschiedet: 
 

Marie-Rose Beutling Gemeinderätin 29.11.2020 bis 31.08.2023 
2 ¾ Jahre 

Nicolas Hug Gemeinderat 01.07.2020 bis 31.10.2023 
3 ¼ Jahre 

 


